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Sehr geehrte Aktionäre, 

 

der Aufsichtsrat der MWG-Biotech AG hat auch im Berichtszeitraum 2010 die Führung der 
Geschäfte durch den Vorstand in Erfüllung seiner gesetzlichen Beratungs- und 
Aufsichtsfunktion intensiv begleitet. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah 
und umfassend über Strategie, Entwicklung und wichtige Geschäftsvorfälle der Gesellschaft/ 
Gruppe sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken berichtet. Neben diesen 
Berichten hat sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen und gesonderten Besprechungen 
eingehend über die Angelegenheiten des Unternehmens informiert und sie diskutiert. Die 
Mitglieder des Aufsichtsrats standen dem Vorstand auch außerhalb der Sitzungen beratend 
zur Verfügung. Darüber hinaus gab es einen regelmäßigen Informations- und 
Gedankenaustausch zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vorstandssprecher. 

 

Ein vom Aufsichtsrat erstellter, in den Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat 
verankerter Katalog listet die Arten von Geschäften und Maßnahmen auf, die von 
grundlegender Bedeutung sind und zu deren Vornahme der Vorstand deshalb der 
Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. 

 

Sitzungen und Ausschüsse 

Im Berichtszeitraum fanden 3 Sitzungen und 8 Telefonkonferenzen statt. Entsprechend der 
Tagesordnung der jeweiligen Sitzung waren zusätzlich als Gäste zeitweise u.a. der Vorstand 
der Gesellschaft, Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Mitarbeiter in 
Führungspositionen daran beteiligt. 

 

Interessenskonflikte 

Interessenskonflikte im Aufsichtsrat bestanden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht. 

 

Abschluß eines Vergleichs sowie eines Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrags 

 

Im August 2010 wurde mit einigen Aktionären der Gesellschaft ein Vergleich geschlossen. 
Dadurch wurden verschiedene Anfechtungs- und Nichtigkeitsklagen beigelegt und 
insbesondere sichergestellt, daß die derzeitige Holdingstruktur beibehalten werden kann und 
keine Rückabwicklung der Übertragung der Geschäftsbereiche „Produktion“ und „Vertrieb“ 
auf Tochtergesellschaften der Gesellschaft stattfinden muß. Der Vergleich sah dazu unter 
anderem vor, der Hauptversammlung den Abschluß eines Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrags mit dem Mehrheitsaktionär, der Eurofins Genomics B.V., Breda, 
Niederlande, zur Abstimmung vorzulegen. Zu diesem Zweck wurde am 10. Januar 2011 eine 
außerordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Die Hauptversammlung hat diesem 
Vorschlag mehrheitlich zugestimmt. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
wurde am 28. Februar 2011 ins Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. 

 

Veränderungen im Aufsichtsrat und im Vorstand 

Im Aufsichtsrat und Vorstand ergaben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 keine 
Veränderungen. 
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Feststellung des Jahresabschlusses 2010 

Am 10. März 2011 war der Jahresabschluß 2010 der MWG-Biotech AG Gegenstand der 
Aufsichtsratsitzung. Der vom Vorstand gemäß HGB aufgestellte Jahresabschluß wurde unter 
Einbeziehung der Buchführung von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MDS Möhrle GmbH, 
Hamburg, geprüft. Der Abschlußprüfer erteilte einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk. Nach eingehender Prüfung aller Komponenten des Jahresab-
schlusses schloß sich der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Abschlußprüfer an und billigte den 
Jahresabschluß. Dieser wurde damit festgestellt. 

  

Der vom Vorstand gemäß § 312 AktG aufzustellende Bericht für die Beziehungen zu den 
verbundenen Unternehmen lag vor. Er wurde vom Abschlußprüfer geprüft und mit folgendem 
Bestätigungsvermerk versehen: 

 

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, daß 

1) die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind 

2) bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht 
unangemessen hoch war oder Nachteile ausgeglichen worden sind, 

3) bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich 
andere Beurteilung als die durch den  Vorstand sprechen.“ 

 

Nach eingehender Prüfung hat der Aufsichtsrat dem Bericht über die Beziehungen zu den 
verbundenen Unternehmen und dem hierzu erstatteten Prüfungsbericht zugestimmt. 

 

Ausschüttung des Bilanzgewinns 

Der Aufsichtsrat stimmt dem Vorschlag des Vorstands zu, der Hauptversammlung eine 
Ausschüttung des Bilanzgewinns in Höhe von EUR 266.169,36 vorzuschlagen. 

 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie den Mitarbeitern sowohl der MWG-Biotech AG 
als auch der Tochtergesellschaften für ihre konstruktive Unterstützung, ihr Engagement, 
ihren Einsatz und ihren Beitrag zum erfolgreichen Geschäftsjahr 2010. 

 

Ebersberg/ Brüssel, im März/ Juni 2011 

 

 

 

 

Dr. Matthias-Wilbur Weber 

Aufsichtsratsvorsitzender 


